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	Prüfpunkt
	Antwort

	
	Ja
	Nein

	1.
	Bestehen für Telearbeit schriftliche Vereinbarungen mit klaren Regelungen und Rahmenbedingungen, sodass jegliches „ungute“ Gefühl, weil jemand mal wieder nicht an seinem Arbeitsplatz erscheint, vermieden wird?
	☐
	☐

	2.
	Können am Telearbeitsplatz die Anforderungen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz eingehalten werden (ergonomiegerechtes Mobiliar, Belüftung, Raumtemperatur, Beleuchtung usw.)?

	☐
	☐

	3.
	Ist geregelt, dass ein Beauftragter des Arbeitgebers, z. B. die SiFa, die Privatwohnung eines Telearbeiters betreten darf, sofern für den dort vorhandenen Bildschirmarbeitsplatz eine eigene Gefährdungsbeurteilung notwendig ist?
(Hinweis: Dies ist nicht zwingend erforderlich, aber immer dann, wenn der Telearbeitsplatz vom Arbeitsplatz im Betrieb deutlich abweicht.)

	☐
	☐

	4.
	Ist es selbstverständlich, dass auch Telearbeiter an den Unterweisungen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz teilnehmen?

	☐
	☐

	5.
	Besteht auch für Telearbeiter jederzeit die Möglichkeit einer betriebsärztlichen Beratung, z. B. zum Bedarf einer Bildschirmarbeitsbrille?

	☐
	☐

	6.
	Ist die Telearbeit für den Mitarbeiter im Voraus planbar, z. B. durch fest für Homeoffice deklarierte Tage? 

	☐
	☐

	7.
	Bieten Sie die Option einer „alternierenden Telearbeit“, bei der sich Tage zuhause mit Tagen abwechseln, in denen der Mitarbeiter im Büro arbeitet, die Kollegen trifft usw.?

	☐
	☐

	8.
	Wird das Arbeiten von zuhause flexibel gehandhabt, um dem Mitarbeiter z. B. die Betreuung von Angehörigen (Pflegebedürftige, Kleinkinder) zu ermöglichen?

	☐
	☐

	9.
	Haben auch diejenigen Kollegen für Telearbeit Verständnis, für die diese Arbeitsform nicht infrage kommt? 

	☐
	☐

	10.
	Haben Sie geregelt, wie die Arbeitszeiten im privaten Umfeld konflikt- und stressfrei festgehalten werden (Zwischenbericht, regelmäßige Meldungen o. Ä.)? 

	☐
	☐

	11.
	Ist geklärt, inwiefern bzw. zu welchen Zeiten der Telearbeiter erreichbar sein muss, und ist dies auf eine Weise geregelt, die ein stressfreies Arbeiten ermöglicht (z. B. über Kernarbeitszeiten)?

	☐
	☐

	12.
	Hat der Telearbeiter die Option, sich unterbrechungsfreie Kreativ- und Konzentrationszeiten zu schaffen?

	☐
	☐

	13.
	Wurden den Telearbeiten die gesetzlichen Arbeitszeit- und Pausenregelungen bekannt gemacht? 

	☐
	☐

	14.
	Sind auch die Vorgesetzten überzeugt und ohne Skepsis gegenüber der zuhause erbrachten Arbeitsleistung oder senden sie Signale aus, dass ihnen „eigentlich“ lieber wäre, der Mitarbeiter säße täglich im Büro? 

	☐
	☐

	15.
	Wurden die Telearbeiter per Unterweisung dafür sensibilisiert, dass es bei Telearbeit noch schwerer fallen kann, eine klare Grenze zwischen Arbeit und Privatleben zu ziehen und „nach Feierabend“ wirklich innerlich abzuschalten?

	☐
	☐

	16.
	Haben Sie einen Konferenzraum mit Bildschirmen und Kameras ausgestattet, um Telearbeiter für kurzfristig angesetzte Besprechungen per Videokonferenz dazu schalten zu können?

	☐
	☐

	17.
	Ist es auch Ihren Telearbeitern möglich, an den betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen teilzunehmen?

	☐
	☐
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